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Aprilscherz!Rückbau im Milieuschutz
Das Land Berlin strebt im Rahmen einer Bundesratsinitiative 
eine erneute Änderung des Baugesetzbuches an. Ziel ist es, 
Mietsteigerungen in Milieuschutzgebieten durch bereits 
(vor Inkrafttreten der sozialen Erhaltungssatzung) erfolgte 
Luxusmodernisierungen rückgängig zu machen und damit 
die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten. 
Nachdem die Deckelung der Mieten auf Landesebene vor 
dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert ist, soll dies nun 
über einen Zusatz im BauGB geschehen. Nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB sollen folgende Sätze eingeschoben werden:
	 „In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 werden die Landes-

regierungen ermächtigt, den Rückbau auf einen Stan-
dard zu verlangen, der dem zeitgemäßen Durchschnitt 
entspricht. In diesen Fällen sind die Nettokaltmieten 
um einen Betrag zu verringern, welcher der möglichen 
Modernisierungsmieterhöhung vom zurückgebauten 
auf den ursprünglichen Zustand entspricht.“

Damit könnten die Bezirksämter in Milieuschutzgebieten 
künftig die Herstellung einer „Durchschnittswohnung“ ver-
langen, wenn der derzeitige Zustand darüber hinausgeht. So 
könnte etwa die Wiederherstellung einer vor Jahren ersetz-
ten Rabitzwand verlangt werden, mit der ein Schlauchbad 
verbreitert wurde, oder die Entfernung von hochwertigen 
Bodenbelägen wie Stäbchenparkett oder Natursteinfliesen. 
Nicht vom Gesetzentwurf gedeckt wäre allerdings die erneute 
Trennung bereits zusammengelegter Wohnungen oder die 
Rückumwandlung von Wohnungseigentum.
Noch unklar ist, wie mit der neuen umgekehrten Moder-
nisierungsmieterhöhung („Schlichtwohnungsabschlag“) 
umzugehen ist, da die Höhe der klassischen Modernisierungs-
umlage aus § 559 BGB nicht vom Anfangs- und Endzustand 
der Wohnung, sondern von den tatsächlich aufgewendeten 
Kosten abhängt. Sollten tatsächlich erfolgte Modernisie-
rungen rückgängig gemacht werden, deren Kosten somit 
bekannt sind, ist offen, ob für Maßnahmen, die vor 2019 
durchgeführt wurden, von jährlich 11 % oder, wie derzeit, 
8 % auszugehen ist (BR-Drs. 0104/22 vom 1. April 2022).
Angestoßen wurde das Vorhaben von der Gesetzesinitiative 
„ALLES GESchENKT“, deren Vorsitzender Leopold Irpa sich 
zur Bundesratsinitiative wie folgt äußerte:
	 „Wir begrüßen es, dass durch die neue Rückbaupflicht 

auch die bereits erfolgte Gentrifizierung unserer Innen-
städte erfolgreich bekämpft wird.“

Bislang, so L. Irpa, erhielten der sprichwörtliche Polizist und 
die Krankenschwester zwar regelmäßig Zuspruch von Ärzten, 
Anwälten, Programmierern etc., wenn sie ihr Leid über die 
hohen Mieten in Szenekiezen klagten. Aber es sei genau diese 
Gruppe, die für die Mietentwicklung verantwortlich sei. Nun 
müssten auf Lippenbekenntnisse auch Taten folgen: „Ent-
weder sie schränken sich ein oder sie ziehen nach Dahlem!“ 


